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Aktuelle Informationen aus Ihrer KV 

Abrechnung 3. Quartal – das gilt es zu beachten 

Die Abrechnung für das dritte Quartal 2020 ist ab dem 15. September freigeschaltet. Mit diesem Sonder-
Newsletter möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, die es im Online-Portal zu beachten gilt. Wichtig: Die 
Angaben zum Rettungsschirm und zur Barrierefreiheit sind zwingend erforderlich, ansonsten kann die Ab-
rechnung nicht abgeschlossen bzw. hochgeladen werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Abgabe der Sammelerklärung auf elektronischem Weg rechtzeitig ein LANR-
Passwort beantragen bzw. Ihr Passwort zur Hand haben müssen. Mehr dazu auf Seite 4.  
 

 

Abgabe der Erklärung zum Rettungsschirm / Antrag Schutzschirm 

Wie bereits bei der Abrechnung für das 2. Quartal, gibt es für das 3. Quartal eine entsprechende Abfrage-
maske zu gegebenenfalls erhaltenen Entschädigungszahlungen. Die Angabe ist Voraussetzung für den An-
spruch auf Zahlungen nach § 22c HVM. Sie können die Abfragemaske im Online-Portal über > Abrechnung 
senden aufrufen. Auch wenn Sie keine Entschädigungszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder fi-
nanzielle Hilfen aufgrund anderer Anspruchsgrundlagen erhalten haben, geben Sie dies bitte in der Eingabe-
maske an.  
 
Um die Ausgleichszahlungen korrekt berechnen zu können, müssen die erhaltenen Zahlungen einen zeitli-
chen Bezug aufweisen (Bewilligungszeitraum oder -datum). Die Quartalsabrechnung 2020-3 kann nicht ohne 
Bestätigung der Eingabemaske übertragen werden. Sollten sich nachträglich Änderungen ergeben, weil z. B. 
rückwirkend eine weitere Zahlung bewilligt wurde, können die Eingaben in der Abfragemaske bis zum 
31.10.2020 über > Coronavirus-Abfragen > Abfrage zu erhaltenen Entschädigungszahlungen angepasst und 
ergänzt werden.  
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Angaben zur Barrierefreiheit 

Die Online-Abfrage zur Barrierefreiheit ist mit Abgabe der nächsten Quartalsabrechnung für alle Praxen ob-
ligatorisch. Dazu steht seit Juni 2020 eine aktualisierte Abfrage im Online-Portal bereit. Haben Sie noch keine 
Angaben zur Barrierefreiheit gemacht, werden Sie mit der anstehenden Quartalsabrechnung im Online-Por-
tal aufgefordert, die Abfrage auszufüllen. Diese dauert nur wenige Minuten und orientiert sich an Kriterien 
zur Zugänglichkeit und Praxisausstattung.  
 
Über die Website der KV Berlin und den Mitgliederbereich ist die Abfrage jetzt mit einfachem Internetan-
schluss erreichbar: Online-Portal > Eigene Daten > Barrierefreiheit der Praxis. 
 

 

 
 

 

 

Abgabe der Erklärung zum eHealth-Update 

Praxen, die bereits ein Update ihres Konnektors vorgenommen haben, können dies im Online-Portal durch 
das Setzen eines Häkchens anzeigen. Dies ist möglich unter Telematik Infrastruktur > Konnektor-Update-
Häkchen. Das Häkchen bewirkt die Auszahlung folgender Erstattungspauschalen pro Betriebsstätte:  

 Konnektor eHealth-Update 530 Euro (Einmalbetrag) 

 Erhöhung der Wartungspauschale um 4,50 Euro (pro Quartal) 

 Zusätzliches Kartenterminal 535 Euro je angefangene 625 Betriebsstätten-Fälle mit persönlichem 
Arzt-Patienten-Kontakt (Einmalbetrag) 

 Zusatzbetrag für Inbetriebnahme NFDM/eMP 60 Euro je angefangene 625 Betriebsstätten-Fälle 
(befristet bis 30.09.2020) 
 

Die Auszahlung erfolgt im Turnus der bisherigen TI-Erstattungen (ca. 4 Wochen nach Quartalsbeginn). Bitte 
schicken Sie keine Anträge zur Erstattung der Kosten an die KV Berlin, dies ist nicht notwendig. 
 
Screenshot siehe nächste Seite. 
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Abrechnungsfibel 
 

In der aktualisierten Abrechnungsfibel finden Sie Abrechnungshinweise zu Corona-Fällen in der Praxis, 
Testszenarien zur Abrechnung sowie Hinweise zur Vermeidung von Abrechnungsfehlern in der Quartalsa-
brechnung und zur Abrechnung von TSVG-Fallkonstellationen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvberlin.de/fileadmin/user_upload/abrechnung_honorar/abrechnungsfibel.pdf
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Abgabe der Sammelerklärung auf elektronischem Weg 

Die Sammelerklärung kann seit mehr als einem Jahr elektronisch mit der Online-Abrechnung abgegeben wer-
den. Praxen benötigen dafür ein LANR-Passwort. Unterzeichnungsberechtigte Ärzte oder Psychotherapeu-
ten, die noch kein LANR-Passwort haben, können dieses über das Online-Portal anfordern. Klicken Sie dafür 
nach Login auf das Feld „LANR-Passwort anfordern“. Die elektronische Sammelerklärung reichen Sie mit Ihrer 
Quartalsabrechnung in nur zwei Schritten über das Online-Portal ein: 
 

 Führen Sie wie gewohnt die Online-Abrechnung durch – das kann auch weiterhin Ihr Praxispersonal 
über die BSNR-Anmeldung tun. Klicken Sie nach erfolgter Online-Abrechnung auf den Link zur elekt-
ronischen Sammelerklärung.  

 „Unterschreiben“ Sie die Sammelerklärung mit dem Ihnen bekannten Passwort Ihrer LANR. Die Sam-
melerklärung gilt nach erfolgreicher Eingabe des Passwortes und Klick auf „Unterschreiben“ als ab-
gegeben.  

 
Weiterhin steht die Sammelerklärung in Papierform zur Verfügung. Da die Zuordnung der Papiere in einem 
ansonsten digitalen Prozess für die KV und für Praxen (Ausdrucken, Unterschreiben, analoges Versenden) 
aufwendig ist, bitten wir, auf die elektronische Sammelerklärung umzusteigen. 
 

 
 
 
 

 
HINWEIS 

Die rot hinterlegte Schrift (bzw. die roten Felder) ist verlinkt mit dem dort beschriebenen Dokument. Durch das Anklicken der so markierten Schrift 
und der Felder „Mehr Informationen“ gelangen Sie zu weiterführenden Infoseiten. 
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und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin (KdÖR) für die Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten sowie deren 

Praxispersonal. Sie erhalten den kostenlosen Newsletter aufgrund Ihrer freiwilligen Eintragung. Möchten Sie diese Informationen zukünftig nicht 
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